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Produkteinsatzlogik U25 für junge Flüchtlinge zur 
Sprachförderung und Heranführung an den 
Ausbildungsmarkt

Verzahnung von U25-Instrumenten und ESF-BAMF-Programm, Juni 2016, © Bundesagentur für Arbeit

BAMF

BADer Produkteinsatz ist abhängig von den unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten (Asylbewerber, Geduldete, anerkannte 

Flüchtlinge, Asylberechtigte) zu Förderleistungen – im Rechtskreis SGB II nur für anerkannte Flüchtlinge und Asylberechtigte

*berechnet nach 25 Std./Woche Sprachförderung in Vollzeit, plus x-Wochen (nicht näher bestimmbar) aufgrund Praktika, Ferienzeiten, etc. 

Übergang in 

allg. Arbeits-

markt

Spracherwerb & 

Orientierung

im Ausbildungsmarkt
Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

Ziel: Sprachniveau B1

Allgemeiner 

Integrationskurs

660 Std.                

(27 Wochen + x)*

Weitere 

Sprachkurse

(von Ländern o. 

Kommunen)

Jugendintegrationskurs

vorrangiges Instrument für junge 

Menschen                                    

960 Std. (38 Wochen + x)*

Ziel: Sprachniveau B1

Ziel: Sprachniveau B1

PerjuF:

Perspektiven 

für junge 

Flüchtlinge

Betriebliche Ausbildung
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EQ: Einstiegs              

qualifizierung 

abH:  

Ausbildungs-

begleitende Hilfen
+

AsA:              

Assistierte 

Ausbildung

+ oder

mögl. 

Alternativweg

BvB: Berufsvorbereitende 

Bildungsmaßnahme 

ESF-BAMF-Programm   

(BvB nicht < 15 Std. pro Woche )

BaE: Außerbetriebliche 

Berufsausbildung 

mündet

i.d.R. in

abH:   

Ausbildungs-

begleitende Hilfen

+

ab Sprachniveau B2**

ab Sprachniveau B1 / B2**

Berufsbezogene 

Sprachförderung

ESF-BAMF-

Programm

max. 730 Std.

** kein Sprachniveau  verbindlich festgelegt, abhängig u. a. von folgenden Rahmenbedingungen wie Anforderungen des jeweiligen Ausbildungsberufes, Leistungsvermögen bzw. 

Leistungsbereitschaft des Auszubildenden, Möglichkeit begleitender Sprachförderung

ESF-BAMF-Programm (im Rahmen 

Stütz- und Förderunterricht)

ESF-BAMF-

Programm
**wird ggfs. 
geprüft für 

Maßnahmen            
ab 2017

ESF-BAMF-Programm                               

(bis zu  max. 50% ) 

ab Sprachniveau B1**

ab Sprachniveau B1**

PerjuF-H:

Perspektiven für 

junge Flüchtlinge 

im Handwerk 

Berufs-

orientierung

BMBF 

(3 Monate)

Ziel: Ausbildung im Handwerk 
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Übersicht Zuständigkeiten – Arbeitsmarktzugang, 

Aufenthaltstitel, Leistungsansprüche von 

Flüchtlingen (Stand 05/16) 
Einreise nach Deutschland ohne Visum 

Flüchtlinge mit Asylantrag, Antragstellung beim BAMF Flüchtlinge ohne Asylverfahren 

anerkannte Asylberechtigte und 

Flüchtlinge (§ 25 AufenthG)

Aufenthaltserlaubnis befristet

positive Erlaubnis in Deutschland zu bleiben 

Leistungen nach SGBII, SGBXII, AsylbLG                                          
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Asylbewerber (55 AsylVfG )

Aufenthaltsgestattung

während des laufenden Asylanerkennungs-

verfahrens

Leistungen nach AsylbLG                                                                                                                      

Geduldete (§ 60a AufenthG) 

Duldung

negative Asylentscheidung, aber 

Abschiebung vorübergehend ausgesetzt 

Leistungen nach AsylbLG

Kontingentflüchtlinge (§ 23 AufenthG

Aufenthaltserlaubnis befristet 

z.B. aus dem Kriegsgebiet Syrien befristet 2 

Jahre (sog. Aufnahmezusage) 

Leistungen nach SGB II bzw. SGB XII 

uneingeschränkter Arbeitsmarktzugang 

(§§ 31,32 BeschV) 
Erleichterter Arbeitsmarktzugang für Asylbewerber und Geduldete

Ausbildung 

ab dem 4. Monat des Aufenthalts erlaubt

Ausbildung 

ab dem 1. Tag des Aufenthalts

Keine Beschäftigung möglich bei Pflicht, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen bzw. bei Einreise 

aus sicherem Herkunftsland (§§ 61 I, II 4 AsylG, 60a VI Nr. 3 AufenthG), aber: § 131 SGB III: 

Förderung aus dem Vermittlungsbudget möglich

Beschäftigung

1. – 3. Monat des Aufenthalts Arbeitsverbot 

4. – 15. Monat Beschäftigung mit Erlaubnis d. Ausländerbehörde u. mit Vorrangprüfung durch AMZ 

ab 16. Monat Beschäftigung ohne Vorrangprüfung durch AMZ , d. h. dann auch Zeitarbeit möglich

ab 49. Monat Entfallen des Zustimmungserfordernisses zur Aufnahme einer Beschäftigung 

hochqualifizierte Arbeit und Arbeit bei Verwandten ohne Vorrangprüfung durch die Teams 

Arbeitsmarktzulassung (AMZ): sofort erlaubt 

uneingeschränkter Arbeitsmarktzugang 

(§ 23 Abs. 2 AufenthG) 

Ausbildung, Praktika, Freiwilligendienste 

sofort erlaubt 

Beschäftigung 

sofort erlaubt 

hochqualifizierte Arbeit und Arbeit bei 

Verwandten ohne Vorrangprüfung BA: 

sofort erlaubt 

Jobcenter (SGB II) /

Agentur für Arbeit (SGBIII) bei AsylbLG   
Agentur für Arbeit (SGB III) Jobcenter (SGB II)Agentur für Arbeit (SGB III) 

Zugang zu Eingliederungsleistungen nach §§

16 ff. SGB II 

 allgemeine Beratung gem. § 29 SGB III 

ab dem 1. Tag des Aufenthalts 

 Eingliederungsleistungen nach SGB III

ab dem 4. Monat des Aufenthalts möglich 

 allgemeine Beratung gem. §§ 29 ff. SGB III 

und Vermittlung in künftige Ausbildung 

ab dem 1. Tag des Aufenthalts 

 Eingliederungsleistungen nach SGB III 

ab dem 4. Monat des Aufenthalts möglich 

Jobcenter (SGB II ) 

Amt für Soziales

Jobcenter (SGB II) 

Amt für Soziales Amt für Soziales

AsylbLG (Amt für Soziales) 

 Leistungen nach dem AsylbLG während der ersten 15 Monate nur Grundversorgung

 im Anschluss entspricht die Versorgung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie bei der Hilfe zur 

Krankheit und Pflege dem SGB XII 

Kein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II (§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 SGB II) 
AsylbLG (Amt für Soziales)

nur nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG

SGB II bei Erwerbsfähigkeit 

wie Inländer 

SGB XII bei Erwerbsunfähigkeit 

wie Inländer 

Ausbildung, Praktika, Freiwilligendienste 

sofort erlaubt 

Beschäftigung 

sofort erlaubt 

hochqualifizierte Arbeit und Arbeit bei 

Verwandten ohne Vorrangprüfung BA: 

sofort erlaubt 

Zugang zu Eingliederungsleistungen nach §§

16 ff. SGB II 

SGB II bei Erwerbsfähigkeit 

wie Inländer 

SGB XII bei Erwerbsunfähigkeit 

wie Inländer 


